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Kreistagswahl 08.03.2026; 
Verteilung der Sitze in Ausschüssen und weiteren Gremien nach dem Berechnungsverfahren Sainte-Laguë/Schepers 
 
Stand: 28.04.2026 
 
 
 
Mit Ausschussgemeinschaften 

• FDP/FWS – ÖDP (AusG) 
 
 

Sitz Sainte-Laguë/Schepers 

Nr.  Aufteilung der Sitze auf die Partei/Wählergruppe/Fraktion/AusG 

 Zugriff CSU FW SPD JU AusG  
 

GRÜNE AfD 
 

Die Linke 

1 CSU 1        

2 FW 1 1       

3 SPD 1 1 1      

4 CSU 2 1 1      

5 JU 2 1 1 0+1? 0+1?    

6 AusG 2 1 1 1 1    

7 CSU 3 1 1 1 1    

8 AusG 3 1 1 1 1 1   

9 FW 3 2 1 1 1 1   

10 CSU 4 2 1 1 1 1   

11 1. 
mehrd. 

4 2 1+1? 1 1 1 0+1?  

12  4 2 2 1 1 1 1  

 
 
 
Ohne Ausschussgemeinschaft 
 
 

Sitz Sainte-Laguë/Schepers 

Nr.  Aufteilung der Sitze auf die Partei/Wählergruppe/Fraktion 

 Zugriff CSU FW SPD JU GRÜNE AfD FDP/ 
FWS 

ÖDP Die Linke 

5  2 1 1 1      

7  3 1 1 1 1     

12  4 2 2 1 1 1 1   

 
 
Erläuterungen: 
 
Sitz Nr. 10 und 11 derzeit nicht von Bedeutung, da kein Gremium mit dieser Sitzzuteilung vorhanden 
 

+1? = Zugriff mehrdeutig. Zuteilung erfolgt durch Losentscheid oder Rückgriff auf die Wählerstimmen (Wahlmöglichkeit - gemäß Regelung in der 
Geschäftsordnung). Der Losentscheid ist für jeden Ausschuss gesondert zu treffen. Bei Beteiligung einer Ausschussgemeinschaft kommt nur der 
Losentscheid in Frage; ein Rückgriff auf die (zusammengerechneten) Wählerstimmen ist in diesem Fall nicht zulässig, weil es an der 
Vergleichbarkeit der politischen Gruppierungen vor und nach der Wahl fehlt. 

1 mehrd. = mehrere Parteien/Wählergruppen haben den gleichen Anspruch auf einen Ausschusssitz (1 Sitz ist mehrdeutig) 
2 mehrd. = mehrere Parteien/Wählergruppen haben den gleichen Anspruch auf zwei Ausschusssitze (2 Sitze sind mehrdeutig) 
3 mehrd. = mehrere Parteien/Wählergruppen haben den gleichen Anspruch auf drei Ausschusssitze (3 Sitze sind mehrdeutig) 
   
AusG = Ausschussgemeinschaft FDP/FWS - ÖDP 
   
  AusG nicht möglich, da dadurch eine ansonsten ausschussfähige andere Partei oder Wählergruppe den einzigen ihr zustehenden Sitz verliert  

(Sitz Nr. 5 – JU kann ihren einzigen ihr zustehenden Sitz verlieren – Sitz Nr. 7 – GRÜNE verlieren ihren einzigen ihr  
zustehenden Sitz)  

   
   

 

 = Kommt nicht zur Anwendung, weil AusG nicht möglich, weil eine Partei/Wählergruppe, die Mitglied der AusG ist, auch ohne Bildung einer AusG 
bereits 1 Sitz erreicht. Stattdessen kommt die Sitzaufteilung gemäß der Tabelle „Ohne Ausschussgemeinschaft“ zur Anwendung. 

 


